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Sicherheitspolitik

Militärgesetz und Armeeorganisation:
Vergleichender Beschrieb
Der Bundesrat verabschiedete am 3. September 2014 seine Botschaft
zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung
der Armee (WEA). Der Ständerat genehmigte am 19. März 2015 die
Rechtserlasse mit Abweichungen gegenüber den Entwürfen des
Bundesrates. Der Nationalrat behandelte das Geschäft am 18. Juni 2015
und verwarf das geänderte Militärgesetz in der Gesamtabstimmung.

Heinrich L. Wirz

Der Bundesrat (BR) beantragte in seiner

Vorlage', den Inhalt der bestehenden Ar-
meeorganisation (AO) ' in das Militärge-
setz (MG)" zu integrieren. Der Ständerat
(SR) entschied entgegen dem Antrag des

BR, eine Parlamentarische Verordnung AO
gemäss Art. 149 MG zu belassen, jedoch
geänderte Teile der bisherigen AO in das

revidierte MG zu verschieben.

Der Nationalrat (NR) übernahm die Fas-

sung der AO des Ständerates und änder-

te diese ab (Gliederung der Armee). Der
NR stimmte einer neuen AO als Teil 5

der Vorlage nach einem angenommenen
Ordnungsantrag erst in einer zweiten Ab-
Stimmung zu. In der Gesamtabstimmung
verwarf der NR die Revision des Militär-
gesetzes als Teil 1 der fünfteiligen Vorlage
mit 86 zu 79 Stimmen bei 21 Enthaitun-
gen. Die Ablehnung des geänderten MG -
Grundlage weiterer Rechterlasse, insbe-
sondere der AO - in der Gesamtabstim-

mung kommt gemäss Art. 74 Abs. 5 Par-

lamentsgesetz (SR 171.10) einem Nicht-
eintreten gleich. Damit sind die Einzelbe-
Schlüsse des NR zum MG rechtlich nich-
tig, im Gegensatz zu denjenigen zur AO.
Das Geschäft geht zurück an den SR. Da-
nach ist ein zweites Mal der NR an der Rei-
he, vorausgesetzt, der SR bleibe bei sei-

nem Eintreten.

Im NR ergaben sich in der Detailbera-

tung in folgenden Sachbereichen Abwei-
chungen zu der durch den Ständerat be-
schlossenen Fassung der Entwürfe MG (E
MG) und AO (E AO): Finanzierung der

Armee (Betrag, Zeitrahmen, im MG?);
5 oder 6 Wiederholungskurse; Ombuds-
stelle; Führungsorganisation (Kommando
Operationen, Heer und Luftwaffe); Aus-

serdienststellung oder Liquidation von

Kampfflugzeugen/grossen Waffensystemen
sowie Ausserbetriebnahme oder Liquida-
tion von Kampf- und Führungsbauten. Die
nachfolgende Beschreibung ist ein Auszug
und enthält wesentliche Unterschiede zwi-
sehen geltendem Recht sowie BR und SR.

(Vergleiche mit Wortprotokoll NR vom 18.

Juni 2015 und dazugehörigen «Fahnen»!)
Der Wortlaut der Artikel von MG und AO
ist aus Platzgründen zum Teil verkürzt.
In den Zwischentiteln wird jeweils von
den Artikeln im geltenden Recht ausge-

gangen. Wo nichts anderes vermerkt ist,
übernahm der SR die Entwürfe des BR.

' 14.069 - Botschaft [des Bundesrates an die Bun-
desversammlung] zur Änderung der Rechtsgrund-
lagen für die Weiterentwicklung der Armee vom
3. September 2014.

* 510.10 - Bundesgesetz über die Armee und die

Militärverwaltung
(Militärgesetz, MG) vom 3. Februar 1995 (Stand

am 1. November 2012)
* 313.1 - Verordnung der Bundesversammlung

über die Organisation der Armee (Armeeorga-
nisation, AO) vom 4. Oktober 2002 (Stand am
1. Januar 2010)

Erster Titel: Auftrag der Armee
BR neu: Aufgaben der Armee

Art. 7 MG: BR ändert und ergänzt, z.B.:
«wahrt die schweizerische Lufthoheit».
SR: ändert und ergänzt die Aufgaben, z. B.:

Unterstützung der zivilen Behörden.

Arz. RMGTyZzc/tfjzzzr z/cr/te-

BR ändert und ergänzt, z. B.:

spätere Rekrutierung.
SR: «Die spätere Absolvierung bedarfder

Zustimmung der Betroffenen.»

2. Abschnitt: Militärdienstpflicht
BR neu: Militärdienst

Art 73 MG: A/Zmgrezzzezzyzzr z/zY Mz'/z'zär-

z/zz?«.fZ/>/7zz7>r: Militärdienstpflicht dauert

für Mannschaft und Uof, exkl. höhere
Uof, bis Jahresende 30. Altersjahr, längs-
tens bis Jahresende 34. Altersjahr. Höhere
Uof, Subalternoffiziere, Stabsoffiziere und
Spezialisten: im Einzelnen geregelt.
BVers kann Altersgrenzen hinauf- oder he-
rabsetzen (Art. 149).
BR: Art 73 7/ MG A/zmgrfwzzTZ /àr z/zV

Mz'/zZà'rz/z'é'WtZ^zcÂt' Militärdienstpflicht
dauert für Mannschaft und Uof, exkl hö-
here Uof, bis Ende 12. Jahr nach Abschluss
RS.

Höhere Uof, Subalternoffiziere, Haupt-
leute, Stabsoffiziere, HSO, Spezialisten:
im Einzelnen geregelt.
BR kann zur Steuerung des Armeebestan-
des die Altersgrenzen um höchstens fünf
Jahre herabsetzen; für einen Aktiv- oder
Assistenzdienst die Altersgrenzen um höchs-

tens fünfJahre heraufsetzen.

SR: Art -29z? i?MG:AzzrfcYz/zzwgrgzzöc/zrz/t'

«Der Bund kann Angehörigen der Miliz
für das Absolvieren von Kaderschulen und
des praktischen Dienstes für die Ausbil-
dung zum höheren Unteroffizier oder zum
Offizier bis Stufe Stäbe der Truppenkör-
per einen finanziellen Betrag gutschrei-
ben, den sie für zivile Ausbildungen be-
ziehen können. Der Bundesrat erlässt die

Bestimmungen über die Ausbildungsgut-
schrift.»

7. Kapitel: Ombudsstelle
BR: Art. 40 E MG: OrgiOTzTztzo«: VBS
richtet Ombudsstelle ein; weisungsunge-
bunden und dem VBS nur administrativ
unterstellt. «Die Ombudsstelle vermittelt
aufErsuchen von Stellungspflichtigen und
Angehörigen der Armee oder Angehöri-
gen dieser Personen zwischen der ersu-
chenden Person und militärischen Stellen

im Zusammenhang mit der Stellungs- und
der Militärdienstpflicht.»
NR [nichtig]: streichen.

12 Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 09/2015



Panzer 87 Leo WE. Bilder: VBS

Art. 42 AfGM«47Z4«»gWzmf^j?z<:/tf: «An-

gehörige der Mannschaft leisten insgesamt
höchstens 330 Tage Ausbildungsdienst.»
BR bestimmt Höchstzahl der insgesamt
zu leistenden Tage Ausbildungsdienst: für
Of und Uof [...].»
BR: Arr. 42 27 AfG: A«r/>z74«72gï4z>«rr-

^/Zz'cÄr: «Die Zahl der insgesamt zu leis-
tenden Tage Ausbildungsdienst richtet sich

nach dem Bedarf der Armee. Sie beträgt
für die Mannschaft höchstens 280 Tage.
Der Bundesrat bestimmt die Zahl für die

übrigen Angehörigen der Armee. Diese
darf höchstens 1700 Tage betragen.»

Art 44 MG; 7r«W//zgtf
«Angehörige der Armee können zu frei-
willigen Dienstleistungen zugelassen wer-
den, wenn dafür ein militärisches Bedürf-
nis besteht. Dieser Dienst gilt als Ausbil-
dungsdienst. Das VBS regelt die Anrech-

nung an die Ausbildungsdienstpflicht.»
BR: Art 44 27AfG: 29zV/zrë/«r-

«Angehörige der Armee können

zur freiwilligen Leistung von Ausbildungs-
diensten zugelassen werden, wenn dafür
ein militärisches Bedürfnis besteht. Frei-

willig geleistete Ausbildungsdienste werden

nicht an die Ausbildungsdienstpflicht an-
gerechnet.»

Art 49AfG:7&2r«fewc/'z4?: «Militärdienst-

Pflichtige bestehen die Rekrutenschule in
der Regel im Jahr, in dem sie das 20. AI-
tersjahr vollenden. [...] Die Bundesver-

Sammlung legt die Dauer der Rekruten-
schule fest (Art. 149).»

Art 27 AO: TfeZrzz&wcÂzAi?: «Die Rekru-
tenschule dauert je nach Truppengattung
18 bis 21 Wochen. Die Gesamtzahl der

Tage Ausbildungsdienst wird dadurch

nicht verändert. Der Bundesrat bezeich-

net die Dauer für die Truppengattungen
und für die Ausbildung von Spezialisten.»
BR: Art 49 27 AfG: «Mi-
litärdienstpflichtige absolvieren die Rekru-
tenschule frühestens ab Beginn des 19. AI-
tersjahres und spätestens in dem Jahr, in
dem sie das 25. Altersjahr vollenden. [...]
Die Rekrutenschule dauert 18 Wochen.
Der Bundesrat kann für Formationen mit
einem besonderen Ausbildungsbedürfnis
eine um höchstens sechs Wochen kürzere
oder längere Dauer vorsehen.»

Art 57 A4G: Wz>4(?rÄ0/««gsZ«rr<?: «Die

Militärdienstpflichtigen leisten Wieder-
holungskurse. Diese werden in der Regel
in den Formationen geleistet, in denen die

Pflichtigen eingeteilt sind. Die Bundes-

Versammlung legt Dauer und Turnus fest

(Art. 149). [...].»
Art 72 AO: A«.z«M 7«r«Mr «»4 D^zzzr

lVz>4<?r/W«»gï£«r.rf?: «Die Angehöri-
gen der Mannschaft leisten sechs bezie-

hungsweise sieben Wiederholungskurse.
Sie finden jährlich statt und dauern 19

Tage. [...].»
BR: Art 57 77 A2G: Wz'f4fr/w/«»^«rff:
«Pro Jahr ist ein Wiederholungskurs zu
leisten. Dieser dauert für die Mannschaft
längstens 19 Tage, für Militärdienstpflich-
tige mit Schlüsselfunktionen, Unterof-
fiziere, höhere Unteroffiziere und Offi-
ziere längstens 26 Tage. Der Bundesrat

legt Dauer und Turnus im Einzelnen fest.

[...].»
SR: Art 57 27 A/G: IVzr?4?rZr4wzzgs'2M«'<?

«Die Militärdienstpflichtigen leisten jähr-
lieh Wiederholungskurse. [...] Die Mann-

Sicherheitspolitik

schaft leistet fünfdreiwöchige Wiederho-
lungskurse.»
NR [nichtig]: Art 57 27 AfG: \VzV4êtÂ0-

/««gr£»rrf
«Die Mannschaft leistet sechs dreiwöchi-

ge Wiederholungskurse.»

Art 54äA/G: [Durchdiener]: «DerMili-
tärdienstpflichtige kann seine Ausbildungs-
dienstpflicht freiwillig ohne Unterbrechung
erfüllen. Die Anzahl der berücksichtigten
Dienstpflichtigen richtet sich nach dem
Bedarf der Armee.»
SR ergänzt: «Durchdiener, die ihre Aus-

bildungsdienstpflicht erfüllt haben, blei-
ben während vier Jahren in der Armee
eingeteilt. Sie können bei Bedarf zu Ein-
Sätzen der Armee aufgeboten werden.»

BR: Art 657» 77 AfG: Afz/z'z/örwMö'ow«
»zzV /w/zét AfTfz'ttcfwyt «Der Bundesrat
kann für Milizformationen, die beson-
ders rasch für Einsätze zur Verfügung ste-
hen müssen, eine erhöhte Bereitschaft vor-
sehen.»

Art 67 TILG: Arrzrfewz4zVwrry5zr -szWe 2fe-

/zo>4<?k: «Truppen können zivilen Behör-
den auf deren Verlangen Hilfe leisten:

[...] zur Bewältigung von Katastrophen;
zur Erfüllung anderer Aufgaben von na-
tionaler Bedeutung.»
BR ändert und ergänzt: Art 67 77 AfG:
ArÄrfe72.z4zV».sr zzzr LteérsZwteMwg" jzz'w/<?r

2te6ö>4?«: «Im Inland wird Assistenzdienst

geleistet zur Unterstützung ziviler Behör-
den: bei der Bewältigung ausserordent-
licher Lagen, in denen die innere Sicher-

heit nicht schwerwiegend bedroht ist;
[...]; bei der Bewältigung von Spitzenbe-
lastungen oder von Aufgaben, die die Be-

hörden mangels geeigneter Personen oder
Mittel nicht bewältigen können; [...]; bei
der Erfüllung anderer Aufgaben von na-
tionaler Bedeutung.»
SR ändert und ergänzt: «[...] bei der Be-

wältigung ausserordentlicher Lagen, in de-

nen die innere Sicherheit nicht schwer-

wiegend bedroht ist und die keinen Ord-
nungsdiensteinsatz erfordern; bei der Be-

wältigung von Katastrophenlagen, Spit-
zenbelastungen oder von Aufgaben, die
die Behörden mangels geeigneter Perso-

nen oder Mittel nicht bewältigen kön-

nen; bei der Erfüllung anderer Aufgaben
von nationaler oder internationaler Be-

deutung.»

BR: Ar/. 92« 6 AfG: gegzw
«Die Vorsteherin oder der

Vorsteher des VBS kann im Einzelfall
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Sicherheitspolitik

einen Waffeneinsatz gegen Luftfahrzeuge
anordnen. [...]»
SR ändert und ergänzt: «Ein Waffenein-
satz gegen Luftfahrzeuge ist nur zulässig,

wenn andere verfügbare Mittel nicht aus-
reichen.» Detaillierte Vorschriften in ins-

gesamt sieben Absätzen.

Sechster Titel:
Organisation der Armee
1. Kapitel: Zuständigkeiten
BR neu: Grundsätze

Art. 5*3 A/G: «Die Bundesversammlung
erlässt die Grundsätze über die Organisa-
tion der Armee, legt die Gliederung der
Armee fest und bestimmt dieTruppengat-
tungen, Berufsformationen und Dienst-
zweige (Art. 149).
Art. / AO: Grzz«4.Mfö: «Die Organisation
der Armee hat sich auf allen Stufen nach
dem Auftrag zu richten.»
BR: Art 93 £ A/G: ZzV/: «Die Armee ist
so zu organisieren, auszurüsten und aus-
zubilden, dass sie ihre Aufgaben zeitge-
recht vollumfänglich erfüllen kann.»
SR ändert und ergänzt: Art 93 AA/G: .Z/V/

zzWAzzrfezWzgfezt «Die Bundesversamm-

lung erlässt die Grundsätze über die Or-
ganisation der Armee, legt die Gliederung
der Armee fest und bestimmt die Truppen-

gattungen, Berufsformationen und Dienst-

zweige. Sie kann ihre Befugnisse dem Bun-
desrat und dem VBS übertragen.»

BR ergänzt: Art 94 AA/G: A/z7z2^rz'«,szp:

«Die Organisation der Armee nach dem

Milizprinzip beruht auf: einer Militär-
dienstpflicht, die für die Mehrheit der An-
gehörigen der Armee mehrere Jahre dau-

ert; einer Aufteilung der Ausbildungs-
dienstpflicht auf eine Grundausbildung
und wiederkehrende kurze Ausbildungs-
dienste für die Mehrheit der Angehörigen
der Armee; einer festen Einteilung der

Angehörigen der Miliz; dem Grundsatz,
dass die Milizangehörigen aufallen Kader-
und Kommandantenstufen sowie bei den

Generalstabsoffizieren, mit Ausnahme der
Stäbe der Armeestufe, die Mehrheit bil-
den; einer Beschränkung der Anzahl von
stehenden Bereitschaftstruppen und von
Berufsmilitärs auf das Notwendige; [...]
Vom Grundsatz des Milizprinzips darfnur
abgewichen werden, soweit dies gesetzlich
vorgesehen und für die Aufgabenerftillung
der Armee zwingend notwendig ist.»

Art 5AO: dVrArzwff «Die Armee

verfügt zur Erfüllung ihrer Aufträge über
einen Bestand von höchstens 220 000 Mi-

litärdienstpflichtigen. Die aktive Armee
hat einen Bestand von höchstens 140 000

Militärdienstpflichtigen. Die Reserve hat
einen Bestand von höchstens 80000 Per-

sonen. Sie ist in Formationen (Stäbe oder

Truppeneinheiten) gegliedert. Nicht zum
Bestand der Armee zählen die Militär-
dienstpflichtigen, die in die Stäbe des Bun-
desrates oder nach Artikel 60 MG nicht
in Formationen eingeteilt sind.»

BR: Art 95 AA/G: 5c///>tffez?zz/z/î?rA?7?2«';

«Die Armee verfügt über einen Sollbe-
stand von 100000 Militärdienstpflichti-
gen. Nicht zum Sollbestand der Armee
zählen: die Rekruten; [...]»
SR ändert und ergänzt: Art / A AO:
5V///>£?tz?zz/ aVr Arwzézï «Die Armee ver-
fügt über einen Sollbestand von 100 000

«Mit 100000 wird der

Sollbestand gegenüber der

bisherigen Armee halbiert;

vor zwanzig Jahren lag

er noch bei über 600 000.»
Quelle: Botschaft des Bundesrates vom

3. September 2014, Ziffer 1.1.5 Bestand.

und einen Effektivbestand von höchstens
140 000 Militärdienstpflichtigen. Nicht
zum Soll- und Effektivbestand der Armee
zählen: die Rekruten; [...]; Durchdiener,
die ihre Ausbildungsdienstpflicht erfüllt
haben; [...].»

Art AAO: G/zVaVr««g:
«1 In der Grundstruktur gliedert sich die
Armee in:
a. den Armeestab, den Führungsstab der
Armee und die Armeestabsteile;
b. das Kommando der höheren Kader-

ausbildung;
c. die Ausbildungsorganisationen der Ar-
mee: Lehrverbände, Schulen, Lehrgänge,
Kurse, Kompetenzzentren;
d. den Fieeresstab;

e. den Luftwaffenstab;
f. die Logistikbasis der Armee;
f'"\ die Führungsunterstützungsbasis;

g. vier Stäbe der Territorialregionen;
h. die Brigaden:

1. zwei Panzerbrigaden,
2. zwei Infanteriebrigaden,
3. zwei Gebirgsinfanteriebrigaden,
4. eine Infanteriebrigade der Reserve,

5. eine Gebirgsinfanteriebrigade der

Reserve,

6. eine Logistikbrigade,
7. eine Führungsunterstützungsbrigade;

h*"'. die Militärische Sicherheit;»
BR: Art 9A A A/G: G/zV</m<»£ Ar-

«Die Armee gliedert sich in:
a. den Chefder Armee, unterstützt durch
den Armeestab;
b. das Kommando Operationen, ein-
schliesslich:

1. des militärischen Nachrichtendiens-

tes,
2. des Fleeres, einschliesslich zweier me-
chanisierter Brigaden und des Kom-
mandos Spezialkräfte,
3. vier Territorialdivisionen,
4. des Kommandos Militärpolizei,
5. der Luftwaffe, einschliesslich des

Kommandos Einsatz Luftwaffe sowie
einer Luftwaffenausbildungs- und -trai-
ningsbrigade;

c. die Logistikbasis der Armee, einschliess-

lieh:
1. einer Logistikbrigade,
2. des Bereichs Sanität;

d. die Führungsunterstützungsbasis, ein-
schliesslich einer Führungsunterstützungs-
brigade;
e. das Kommando Ausbildung, einschliess-

lieh:
1. der höheren Kaderausbildung,
2. fünf Lehrverbänden,
3. des Personellen der Armee.»

SR: Art 2 AAO: G/zWVrzzzzg' z/Vr Arzwf?:

«[...] 2. des Fleeres, einschliesslich dreier
mechanisierter Brigaden und des Kom-
mandos Spezialkräfte, [...]
«[...] 6. Kompetenzzentrum SWISSINT
c. das Unterstützungskommando, ein-
schliesslich:

1. die Logistikbasis der Armee, ein-
schliesslich einer Logistikbrigade und
des Bereichs Sanität,
2. die Führungsunterstützungsbasis, ein-
schliesslich einer Führungsunterstüt-
zungsbrigade;

d. streichen [...]»
NR: Art 2 AAO: G/zVz/mzzzg"dVr Arzwet-
«A>zV Arzwe^/zWrrr «VÂ z«:

a. den Chefder Armee, unterstützt durch
den Armeestab und das Kommando Ope-
rationen;
b. das Kommando FFeer, einschliesslich:

1. dreier mechanisierter Brigaden,
2. vier Territorialdivisionen, [...]

c. das Kommando Luftwaffe, einschliess-

lieh des Kommandos Einsatz Luftwaffe so-
wie einer Luftwaffenausbildungs- und trai-
ningsbrigade.
d. das Unterstützungskommando, ein-
schliesslich:

14 Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 09/2015



1. die Logistikbasis der Armee, ein-
schliesslich einer Logistikbrigade und
des Bereichs Sanität,
2. die Führungsunterstützungsbasis, ein-
schliesslich einer Führungsunter-stüt-
zungsbrigade; [...]»

Ar?. 7A0: Acrzz/s/crwwz-

«1 Truppengattungen sind Elemente der

Armee, zu deren Ausbildung Rekruten-
schulen durchgeführt werden. Für die

Dienstzweige werden keine Rekrutenschu-
len durchgeführt.
2 Die Armee besteht aus:

a. den Truppengattungen: [...]
b. den Berufsformationen: [...]
c. den Dienstzweigen: [...]»

BR:

Art 9AO: Azcy^wr/zg^czVc«: «Der Bundes-

rat legt die Strukturen der Armee fest. VBS

regelt Gliederung der Truppenkörper und
Formationen. Das VBS regelt: die Glie-
derung der Truppenkörper und Forma-
tionen im Einzelnen; [...]»
BR: Art 98 £ MG: 7«
,3z/«z/«ra!tov «Der Bundesrat legt im Rah-

men der Gliederung der Armee die Struk-

Sicherheitspolitik

oder Liquidation von Rüstungsgütern, de-

ren Beschaffung die Bundesversammlung
beschlossen hat, zur Genehmigung.»
SR ändert und ergänzt: «Der Bundesrat
unterbreitet der Bundesversammlung mit
einer Botschaft die Ausserdienststellung
oder Liquidation von Kampfflugzeugen
zur Genehmigung. Er konsultiert die Si-

cherheitspolitischen Kommissionen bei-
der Räte, bevor er die Ausserdienststellung
oder Liquidation von anderen Rüstungs-
gütern, deren Beschaffung die Bundesver-

Sammlung beschlossen hat, vornimmt.»
NR [nichtig] ändert und ergänzt: «Der
Bundesrat unterbreitet der Bundesver-

Sammlung mit einer Botschaft die Aus-
serdienststellung oder Liquidation von
grossen Waffensystemen.»

Unterstützung der Bevölkerung im Tessin.

turen fest. Er legt in diesem Rahmen insbe-

sondere die Truppengattungen, Dienstzwei-

ge und Berufsformationen der Armee fest

und regelt Aufgaben, Organisation, Aus-

bildung und Aufgebot seiner Stäbe. [...]»
BR: Art 98 A MG: .Zw.rtz«7zg"£czt?» V«
VB5: «Das VBS regelt im Rahmen der
Strukturen die Detailorganisation.»
SR: Art 7AAO: Zzzr&zWzgfcfc« 7er A«»-
Terratfer: «Der Bundesrat legt im Rahmen
der Gliederung der Armee die Strukturen
fest. Er legt in diesem Rahmen insbeson-
dere die Truppengattungen, Dienstzwei-

ge und Berufsformationen der Armee fest

und regelt Aufgaben, Organisation, Aus-

bildung und Aufgebot seiner Stäbe. [...]»
SR: Art 5AAO: Az«r3«7zg"£ezYe» 7er 1/85:
«Das VBS regelt im Rahmen der Struktu-
ren die Detailorganisation. [...]»

Art 709ä MG: Azzrrer7/e«rrrfe7/«»g: Das

VBS besorgt die Ausserdienststellung von
Armeematerial.
BR erweitert: Art / Ö5V A MG: Azzrrer-

7z'e»rtfre//««g: «[...] Der Bundesrat un-
terbreitet der Bundesversammlung mit
einer Botschaft die Ausserdienststellung

Art 730« MG: «Das VBS

regelt die Ausserbetriebnahme von Im-
mobilien des Bundes, die nicht mehr für
militärische Zwecke benötigt werden.»
BR: Art 730c A MG: Gewe/wzzgwwjwcr-
/>e/w/t- «Der Bundesrat unterbreitet der

Bundesversammlung mit einer Botschaft
die Ausserbetriebnahme oder Liquidation
von Kampf- und Führungsbauten, deren

Erstellung die Bundesversammlung be-
schlössen hat, zur Genehmigung.»
NR [nichtig]: streichen.

BR: Art 773/ A MG: «Die Bundesver-

Sammlung beschliesst für jeweils vier Jah-

re mit einfachem Bundesbeschluss den

Zahlungsrahmen für die finanziellen Mit-
tel der Armee.»

BRin Botschaft: höchstens 19,5 Mia. Fr.

über 4 Jahre; kein Betrag im Gesetz.

[SR: 20 Mia. Fr. über 4 Jahre; kein Betrag
im Gesetz] [Antrag SiK-NR: minimal 5

Mia. Fr. pro Jahr über 4 Jahre; Betrag im
Gesetz].

Art 779MG: ITrrWwzzwge« 7?r AzzwTfr^er-

rzzzzzwz/Mwg': «Die Bundesversammlung er-
lässt die Bestimmungen nach den Arti-
kein [...] sowie ergänzende Bestimmun-

gen über das Militärverwaltungsverfahren
in der Form der Verordnung der Bundes-

Versammlung.»
BR: aufgehoben.
SR: Art 779 A MG: «Die Bundesver-

Sammlung erlässt die Bestimmungen [...]
in der Form der Verordnung der Bun-
desversammlung.» (f/e3ezzztAArt29, 93,
95-93 «»7 9S(t rewze A«ftczzr/5) H

Der zw/zegerzT? 7exr zczzrT? reTtèô'owe///>er
6! A«gr«t2075 zr/gercÂ/orre», for 7?r Szfözzwg"

7erSzA-5A tw« 70./77.03.2075.
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